
Die Verhandlungen von Cluny (1245) 541

strikt verurteilt38. Es ist nun nicht zu übersehen, daß die Päpste des 13. 
Jahrhunderts bemüht waren, zugunsten der rein juristischen Wertung 
eines Urteils diese aequitas zurückzudrängen, ihr geringeres Gewicht 
beizumessen. Innocenz IV. selbst hat sich in seinem Kommentar in die­
sem Sinne geäußert39. Doch der Kaiser konnte sich ohne Zweifel den­
noch auf die Fortgeltung des erwähnten Billigkeitsgrundsatzes berufen, 
sahen doch die Kanonisten weiterhin, wie es Heinrich de Segusio in sei­
nem verbreiteten Dekretalenkommentar formulierte, in der aequitas die 
durch die Süße der Barmherzigkeit gemilderte Gerechtigkeit40, die 
jedem Urteil eignen solle. Demnach besaß die gegen die Absetzungs­
sentenz erhobene Rüge der iniquitas großes Gewicht, fraglos auch in 
den Augen der Empfänger der kaiserlichen Schreiben.

dell*„aequitas“ canonica (1971) bes. Kap. II (S. 51 ff.). Seine wesentlichen Ergebnisse 
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So sah sich Innocenz IV. genötigt, sowohl die gegen das Verfahren 
gerichteten Einsprüche Friedrichs II. zu widerlegen als auch den schwer­
wiegenden Vorwurf der iniquitas zu entkräften. Daß der Kaiser mit sei­
nen Enzykliken die päpstliche Rechtsposition an einem schwachen 
Punkt empfindlich getroffen hatte, zeigt die leidenschaftliche Reaktion 
des Papstes, wie sie in aller Deutlichkeit einem an das Generalkapitel der 
Zisterzienser gerichteten Schreiben41 zu entnehmen ist. Um seine Ab-


